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1. Anmeldung der Schulanfänger für das am 01.08.2013 beginnende Schuljahr 

2013/2014 in den Grundschulen der Stadt Emmerich am Rhein             
 
 
 
Gem. § 35 des Schulgesetzes vom 15.02.2005 in Verbindung mit Artikel 7,  Abs. 2 des 2. 
Schulrechtsänderungsgesetzes (GV. NRW. S. 278) vom 27.06.2006 beginnt für alle Kinder, 
die in der Zeit vom 01.10.2006 bis zum  30.09.2007 das 6. Lebensjahr vollendet haben  am 
01.08.2013 die Schulpflicht. 
 
Kinder, die nach dem 30.09.2007 geboren sind, können auf Antrag der 
Erziehungsberechtigten eingeschult werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen 
körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten 
ausreichend entwickelt sind.  
Die Entscheidung hierüber trifft der Schulleiter unter Berücksichtigung des schulärztlichen 
Gutachtens, eines Schulreifetestes sowie nach persönlicher Vorstellung des Kindes und 
Anhörung der Erziehungsberechtigten. 
 
Mit der Aufnahme in die Schule wurden auch diese Kinder schulpflichtig. 
 
Die Erziehungsberechtigten der Schulpflichtigen, einschließlich der Kinder, die im letzten Jahr 
vom Schulbesuch zurückgestellt wurden, erhalten eine besondere Aufforderung zur 
Anmeldung. 
Die Anmeldung muss vom Erziehungsberechtigten persönlich vorgenommen werden.  
Die Anmeldungen werden entgegengenommen am 
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25.10.2012 an allen Emmericher Grundschulen 
in der Zeit von 

 
14.00 Uhr –15.00 Uhr für die Kinder mit dem Nachnamen von  A - E 
15.00 Uhr –16.00 Uhr für die Kinder mit dem Nachnamen von  F - L 
16.00 Uhr –17.00 Uhr für die Kinder mit dem Nachnamen von  M - S 
17.00 Uhr –18.00 Uhr für die Kinder mit dem Nachnamen von  T- Z 
 
Erziehungsberechtigte und das einzuschulende Kind müssen zu den aufgeführten 
Zeiten persönlich vorsprechen. 
Zum  Anmeldetermin sind die Benachrichtigung und der Anmeldebogen der Stadt 
Emmerich am Rhein Fachbereich Jugend, Schule und Sport, sowie das 
Familienstammbuch oder eine Abstammungsurkunde mitzubringen. 
 
Erziehungsberechtigte, die ihr Kind auf Antrag vorzeitig einschulen lassen möchten, erhalten 
keine Benachrichtigung. Anträge auf vorzeitige Einschulung der Kinder können bei der 
zuständigen Bekenntnis- oder Gemeinschaftsgrundschule gestellt werden. 
 
Aufgrund des § 26 Abs. 5 des Schulgesetzes, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.06.2006  
steht den Erziehungsberechtigten die Wahl der Schulart (Gemeinschafts- oder 
Bekenntnisschule) zu Beginn eines jeden Schuljahres frei. Dies gilt auch für 
Erziehungsberechtigte, die ihr Kind vorzeitig zum Schulbesuch anmelden.  
 
Für Auskünfte zur Einschulung stehen im  Fachbereich Jugend, Schule und Sport, Frau 
Keulertz, Tel.: 02822/75-1452, Frau  Bauditz (vormittags) Tel.: 75-1451 oder  Herrn Loock, 
Tel.: 02822/75-1450 zur Verfügung.  
 
 
Emmerich am Rhein, den 01.10.2012 
 
 
 
Johannes Diks 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
2.  Öffentliche Bekanntmachung der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 

 hier: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 und Bestätigungsvermerk  
        der Gemeindeprüfungsanstalt NRW            
  
 
 
Gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht: 
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1. Feststellung des Jahresabschlusses 2011 
 
Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 02.10.2012 den 
Jahresabschluss der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zum 31.12.2011 nebst 
Lagebericht festgestellt. 
 
Darüber hinaus wurde in der gleichen Sitzung vom Rat der Stadt Emmerich am Rhein 
bezüglich der Gewinnverwendung beschlossen, dass  
 
a) ein Betrag in Höhe von 981.732,00 € im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung an die Stadt                         
Emmerich am Rhein abzuführen ist und 
b) ein Betrag in Höhe von 270.635,44 € in die allgemeine Rücklage einzustellen ist. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zum 
31.12.2011 liegen im Betriebsgebäude der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein, Blackweg 
40, Zimmer 13, in 46446 Emmerich am Rhein während der Öffnungszeiten (Mo. – Mi. und Fr. 
8:30 – 12:00 Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr) zur Einsichtnahme aus. 
 
2. Bestätigungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes  
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. Schillen oHG, 
Bielefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 06. August 2012 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein - eigenbetriebsähnliche Einrichtung-, für das 
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften (sowie den Regelungen  in 
der Betriebssatzung) liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NW unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit  und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebs sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
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sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebs.  Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebs 
und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Röhricht – Dr. 
Schillen oHG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 
Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JPA DVO) ist aus Sicht der GPA NRW 
nicht erforderlich. 
 
Herne, den 11.10.2012 
 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
Abschlussprüfung – Beratung - Revision 
gez. Im Auftrag 
Helga Giesen 
 
 
46446 Emmerich am Rhein, im Oktober 2012 
 
 
 
Gruyters 
Betriebsleiter 
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